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Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Margreiter, Kolleginnen und Kollegen haben am 16.
September 2021 unter der Nr. 7806/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend Luegbriicke gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 3:
» Seit wann ist der dringende Sanierungsbedarf der Luegbriicke bekannt?
» Seit wann ist diese Restlebensdauer der Luegbriicke bekannt?

Die Erfahrungen aus der umfangreichen Sanierung 2004-2006 bzw. der Bauwerkspriifung
2009 wurden 2010 in einer Studie zum Funktionserhalt der Briicke analysiert. Die Kernaussa-
gen der Studie 2010 sind:
e Konstruktionsbedingt ist eine Instandsetzung einiger wesentlicher Erhaltungsdefizite
bzw. eine Ertlichtigung der Briicke nicht moglich
e Begrenzung der Nutzungsdauer der Briicke auf weitere 10 bis 12 Jahre

Um die Nutzungsdauer (iber die prognostizierte Zeit hinaus zu verlangern, wird die Briicke
intensiv Giberwacht und es werden laufend InstandhaltungsmaRnahmen vorgenommen. Mit
der bereits umgesetzten Entlastung der Randbereiche der Briicke, in Verbindung mit einer
Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h und des aktuell in Bau befindlichen ,,Sicherheitsnet-
zes” werden mogliche Risiken auf ein absolutes Minimum reduziert und die ASFINAG sorgt so
dafiir, dass die Luegbriicke genauso wie alle anderen Bricken im ASFINAG-Netz den Sicher-
heitsanspriichen auch weiterhin genligt.

Die zu setzenden MalRnahmen werden zudem laufend, auf Basis neuer Erkenntnisse aktuali-
siert und angepasst. Die Luegbriicke ist fiir die Verkehrsteilnehmer:innen weiterhin sicher und
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entspricht aktuell den notwendigen Sicherheitsstandards. Klar ist aber, dass die geplante Ge-
neralerneuerung der Luegbriicke ehestmoglich in Angriff genommen werden muss.

Zu Frage 2:
» Wie lange kann eine sichere Verwendung der Luegbriicke noch gewdhrleistet werden?

Die Zuverlassigkeit (Sicherheit) einer Briicke findet sich im Verhaltnis Tragfahigkeit zu Belas-
tung. Die im Jahr 2021 umgesetzte Querschnittseinschrankung fiir den Verkehr bzw. die damit
verbundene Geschwindigkeitsbeschrankung bedeutet eine wesentliche Reduktion der Belas-
tung der Briicke. Somit konnen Defizite in der Tragfdhigkeit kompensiert werden.

Basierend auf einer massiven Intensivierung der Bauwerksbeobachtung (inkl. Monitoring)
werden beim Erkennen von weiteren Zustandsverschlechterungen zusatzliche MaBnahmen
(SicherungsmaBnahmen und/oder Verkehrseinschrankungen/Einspurigkeit) erforderlich sein.
Unabhangig davon sind in Abhdngigkeit des Bauwerkszustandes weitere konventionelle In-
standsetzungsmaBnahmen erforderlich. Zum jetzigen Zeitpunkt entspricht die Luegbriicke
selbstverstandlich den notwendigen Sicherheitsstandards.

Zu Frage 4:
» Welche Mafinahmen wurden seither ergriffen, um rechtzeitig bis zum Ende der Restle-

bensdauer eine funktionierende Ersatzlésung — in welcher Variante auch immer (Gene-
ralsanierung, Neubau, Tunnellésung) — in Betrieb nehmen zu kénnen?

Im Zuge einer Machbarkeitsstudie 2015 wurde zunadchst durch die ASFINAG untersucht, wel-
che grundsatzlichen Moglichkeiten es fir den Ersatz der Briicke gibt. Betrachtet und mittels
Wirkungsanalyse miteinander verglichen wurden diverse Tunnel-, Briicken- und Kombinati-
onsldsungen. Als Auswahlvariante dieser Machbarkeitsstudie ging aus Sicht der ASFINAG eine
reine Briickenvariante hervor. Das Ergebnis wurde den politischen Vertreter:innen auf Landes-
und Gemeindeebene durch die ASFINAG vorgestellt.

Im Anschluss daran erfolgte die Ausarbeitung eines Vorprojekts, in dem verschiedene Brii-
ckenlésungen untersucht wurden. Auch das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde durch die
ASFINAG offen kommuniziert. Nach Zustimmung des damaligen Verkehrsministeriums zum
Vorprojekt und der Freigabe zur Fortflihrung der weiteren Planungsschritte wurde der Antrag
auf Einzelfallprifung nach dem Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVP-G) durch die AS-
FINAG eingebracht.

Das BMK stellte per Bescheid fest, dass fiir das Projekt ,Generalerneuerung Luegbriicke” keine
Umweltvertraglichkeitspriifung gem. UVP-G 2000 durchzufiihren ist. Die Gemeinde Gries am
Brenner hat gegen diese Entscheidung eine Beschwerde eingebracht. Das Verfahren ist seither
beim BVwWG anhangig.

Nachdem absehbar wurde, dass es zu Verzogerungen in den Genehmigungsverfahren kom-
men wird, wurden durch die ASFINAG sofort MaRnahmen zur Reduktion der Belastung der
Briicke gesetzt und ein Konzept zur Bestandssicherung erarbeitet, um jedenfalls die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer:innen zu gewahrleisten.

Zu den Fragen 5 bis 7 und 9:
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» st es richtig, dass der sichere Betrieb der Briicke in der Zwischenzeit nicht einmal mehr
bis zum Abschluss einer Generalsanierung oder eines Neubaus gewdihrleistet werden
kann?

» Wenn ja: wie konnte es dazu kommen, dass im Rahmen der Aufsicht iiber das hoch-
rangige Strafiennetz der Autobahnbetreiber ASFINAG nicht rechtzeitig Vorsorge fiir ei-
nen unterbrechungsfreien, sicheren Betrieb der Luegbriicke getroffen hat?

» Welche Mafinahmen werden nun ergriffen, um diesen unterbrechungsfreien, sicheren
Betrieb der Briicke kurzfristig zu gewdhrleisten?

» Wie lange ermdglichen diese MafSnahmen einen sicheren Betrieb der Luegbriicke?

Die Einschatzung der realen Nutzungsdauer eines Bauwerks ist sehr komplex und von vielen
Rahmenbedingungen abhangig, sodass eine seridse Bezifferung in Jahren nicht moglich ist. Es
wurden/werden hinsichtlich allfélliger Betriebseinschrankungen und zur Vermeidung eines
Bauwerksversagens und deren Auswirkung bereits/laufend zahlreiche MaRnahmen gesetzt.
Im Jahr 2022 werden diese umfangreichen Malnahmen fortgesetzt — so wird als Sicherungs-
malnahme eine nicht kraftschliissige Unterstellung eingebaut.

Aus den Erfahrungen in Bezug auf die Dauer der Genehmigungsverfahren und Bauvorberei-
tungsmaRnahmen fiir dhnlich gelagerte Vorhaben in Osterreich — diese betrugen in der Regel
3 bis 5 Jahre — wurden ab 2014 die notwendigen Schritte eingeleitet. Die ASFINAG wird auch
weiterhin alle in ihrem Einflussbereich liegenden MaBnahmen setzen, um die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmenden zu gewahrleisten und eine rasche Umsetzung der Generalerneuerung
anzustreben.

An vier Stellen errichtete die ASFINAG unter der Luegbriicke eine nicht kraftschliissige Unter-
stellung aus Stahl-Fachwerken als SicherungsmaRnahme, die im Fall eines Versagens der Ger-
bergelenkkonsolen einen Absturz des Tragwerkes verhindern. Im Falle des Versagens ist eine
neuerliche Beurteilung der betrieblichen Weiternutzung der Briicke inklusive allfalliger Mal3-

nahmen vorzunehmen.

Die Unterstellungen aus Stahl-Fachwerken sind die logische Weiterflihrung bereits umgesetz-
ter MaRRnahmen an der Briicke. So fuihrte die ASFINAG jedes Jahr an der Briicke notwendige
Instandsetzungen durch, dazu zahlen auch sogenannte Pfeilerriickstellungen. Dariber hinaus
wurde eine neue Verkehrsfiihrung auf der Briicke eingerichtet, die dafir sorgt, dass der Ver-
kehr mit zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Briickenmitte hin verschoben wurde. In Ver-
bindung mit einer Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h, konnte dadurch eine Entlastung
der Randbereiche der Briicke erzielt werden.

Die ASFINAG geht davon aus, dass die Sicherheitsanspriiche mit den bereits gesetzten und in
Planung oder Ausfiihrung befindlichen MafRnahmen fiir die Restnutzungsdauer des Bestand-
tragwerks gewiahrleistet bleiben. Ein verdichtetes Uberwachungsprogramm gewihrleistet
zudem, dass das Sicherungskonzept laufend, aufgrund neuer Erkenntnisse angepasst wird. Die
Lebensdauer der Luegbriicke kann jedoch nicht unbegrenzt verlangert werden. Das bedeutet,
dass die seit Jahren geplante Generalerneuerung die einzige Losung sein wird, um in diesem
Bereich eine langfristige, nachhaltige Verkehrslésung gewahrleisten zu konnen.

Zu Frage 8:
» Welche Kosten sind mit diesen MafSnahmen verbunden?
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Die zu erwartenden Kosten fiir die geplanten MaBnahmen im Jahr 2022 belaufen sich derzeit
auf rd. € 13 Mio..

Zu Frage 10:
»  Warum wird der von der ASFINAG geplante Neubau der Luegbriicke keiner Evaluierung
unterzogen?

Die Evaluierung betrifft ausschlieBlich Neubau- und Kapazitatserweiterungsprojekte. Durch
die Generalerneuerung der Luegbriicke wird weder eine neue Autobahn/SchnellstraRe errich-
tet noch eine solche kapazitatsmalig erweitert. Die Notwendigkeit der Generalerneuerung
ergibt sich ausschlieRlich aus dem baulichen Erhaltungszustand der Briicke und in weiterer
Folge der Anpassung an den Stand der Technik (RVS-konforme Fahrstreifenbreiten plus Pan-
nenstreifen). Sanierungs- und ErhaltungsmaRnahmen werden im Sinne der Verkehrssicherheit
selbstverstandlich ohne Evaluierung umgesetzt.

Zu Frage 11:
» Welche zu erwartende Verkehrsfrequenz auf der Brennerautobahn A13 wurde den Pla-

nungen flir den Neubau der Luegbriicke zugrunde gelegt?

Aus der Verkehrsuntersuchung ergab sich fiir die Verkehrsprognose 2035 ein JDTV (Jahres-
durchschnittliches tagliches Verkehrsaufkommen) von rd. 38.200 Kfz/24h und ein JDTLV (> 3,5
t) von rd. 10.000 Kfz/24h.

Zu Frage 12:
» Kann diese Frequenz auch durch einen Tunnel mit zwei Fahrspuren je Richtungsfahr-

bahn bewidltigt werden?

Die geplante Generalerneuerung der Luegbriicke sieht - wie im Bestand - zwei Fahrspuren je
Richtungsfahrbahn vor. Entsprechend dem aktuellen Stand der Technik hangt die erforderli-
che Fahrbahnbreite nicht nur von der Anzahl der Fahrstreifen ab. So erfordern betriebliche
und bauliche Erhaltungsmalinahmen die Sperre einzelner Fahrstreifen bzw. besteht fir si-
cherheitstechnische Uberpriifungen, Instandhaltungstatigkeiten und Tunneliibungen die zum
Teil gesetzmaRig vorgeschriebene Notwendigkeit, derartige lange Tunnelanlagen komplett fir
den gesamten Verkehr zu sperren. In Hinblick auf die nur eingeschrankt nutzbaren Umlei-
tungsmoglichkeiten lber die LandesstralRe B 182 ist in derartigen Fallen mit entsprechenden
Kapazitatsengpassen zu rechnen. Im Falle von Ereignissen, wie beispielsweise Ausldsungen der
Hohenkontrolle oder technischen Stérungen, ist ebenfalls im Regelfall die gesamte Tunnelan-
lage zu sperren und mit einem entsprechenden Staufluchtverkehr zu rechnen. Ein etwaiger
Staufluchtverkehr wiirde zu einer entsprechenden zusatzlichen Belastung der Bevolkerung an
den Ausweichstrecken fiihren.

Im Sommerreiseverkehr reicht der Stau zu Spitzenzeiten an der Mautstelle Sterzing bis auf die
Osterreichische A13 Brenner Autobahn zuriick. In derartigen Fallen miisste bei einem Tunnel
eine Blockabfertigung geschaltet werden, welche zu vergleichbaren Problemen fiihren kann.
Derartige Blockabfertigungen gibt es im Tiroler LandesstraRennetz mehrfach im Reiseverkehr.
So waren es etwa in den heurigen Sommermonaten zwischen 80 und 100 Stunden, in welchen
der Rickstau der Mautstelle Sterzing bis auf die Osterreichische A13 Brenner Autobahn zu-
rickgereicht hat.
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Ebenso ware in einem Tunnel mit nur zwei Fahrstreifen die Bildung einer Rettungsgasse nicht
moglich und aufgrund der Lage des Tunnels ware die Erreichbarkeit fiir Einsatzdienste nur
unter erschwerten Bedingungen moglich. Zusatzlich ist bei Winterdiensteinsatzen damit zu
rechnen, dass es erfahrungsgemiR im Ubergangsbereich der trockenen Fahrbahn im Tunnel
und dem Tunnelvorportalbereich bei Schneefall zu gefahrlichen Situationen kommen kann.
Auch in derartigen Fallen stellt die Erreichbarkeit die Einsatzdienste vor besonderen Heraus-
forderungen.

Somit kann zusammengefasst werden, dass im gegenstédndlichen Bereich ein Tunnel mit zwei
Fahrstreifen (ohne Pannenstreifen - also mit 7,50m Fahrbahnbreite) aus betriebli-

cher Sicht und aus Griinden der Verkehrssicherheit nicht ausreichend ist.

Zu Frage 13:
» Welche zu erwartende Verkehrsfrequenz wird der ab dem Jahr 2023 geplanten Ge-

samtsanierung der Brennerautobahn A13 zugrunde gelegt?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da keine Gesamtsanierung der Brennerautobahn
A13 ab dem Jahr 2023 geplant ist und die Verkehrszahlen je Streckenabschnitt deutliche Un-
terschiede aufweisen. So sind diese z.B. auf der Europabriicke deutlich héher als auf der Lueg-
briicke.

Zu Frage 14:
» Ist Ihnen bekannt, dass das als Grundlage fiir den Neubau der Luegbriicke herangezo-

gene Gutachten des Univ. Prof. Dr. Konrad Bergmeister im Variantenvergleich einen
Tunnelquerschnitt T3 mit einer Fahrbahnbreite von 12,9 m unterstellt, obwohl bisher in
Osterreich kein Tunnel mit den Abmessungen von T3 ausgefiihrt wurde?

Klargestellt wird, dass das Gutachten von Univ. Prof. DDr. Konrad Bergmeister nicht Grundlage
fur die bisherigen Planungen der ASFINAG und die Entscheidung zur Genehmigung des Vor-
projektes zur Generalerneuerung Luegbriicke durch das Verkehrsministerium war.

Die Entscheidung zur Generalerneuerung basiert auf einer Voruntersuchung (siehe Antwort
zur Frage 4), im Zuge derer eine Vielzahl an méglichen Varianten, darunter auch verschiedene
Tunnelldsungen, gepriift wurden. Ziel war es, eine Verkehrslésung zu erarbeiten, welche zu-
kunftsorientiert und verkehrssicher ist und die besonderen ortlichen Gegebenheiten berick-
sichtigt.

Der Weg bis zur Entscheidungsfindung wurde seitens ASFINAG stets offen und transparent mit
der Gemeindespitze und dem Land Tirol kommuniziert und diese in den Prozess eingebunden.
So fanden bereits 2016 erste dezidierte Gesprache hinsichtlich des Bedarfs einer Generaler-
neuerung statt und es wurde informiert, dass eine Briickenldsung die optimale Variante ist.
Weitere Gesprache folgten in den darauffolgenden drei Jahren. Die ASFINAG hat sich in weite-
rer Folge in Abstimmung mit dem Land Tirol und dem Planungsverband bereit erklart, die von
ihr getroffene Variantenentscheidung nochmals durch ein unabhangiges Ex-
pert:innengutachten priifen zu lassen.

Ein von Univ. Prof. DDr. Bergmeister zusammengestelltes international besetztes Ex-
pert:innen-Team hat sich dann mit allen Fragen rund um eine ,,Briicke” oder eines , Tunnels”
im Bereich Gries am Brenner/Lueg auseinandergesetzt und dies bewertet. Sowohl bei der
Tunnelldsung als auch bei der Briickenlésung sind die Gutachter:innen von einer Breite von
12,90 m ausgegangen, das entspricht pro Fahrtrichtung jeweils zwei Fahrstreifen plus Pannen-
streifen. Nur diese Breite erfiillt die gesetzten Ziele in punkto Verkehrssicherheit und Verfiig-
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barkeit auf der A13 Brennerautobahn. Derartige Querschnitte sind in Osterreich keine Beson-
derheit. So wurden derartige Querschnitte zum Beispiel an der S1 Wiener AufSenring Schnell-
stralle bereits bei ahnlichen Verhaltnissen bei Tunneln ausgefiihrt (Tunnel Rannersdorf, Tra-
denberg, Stetten, Kreuzenstein).

Zu Frage 15:
» Deutet die Annahme eines Tunnelquerschnittes T3 im Variantenvergleich daraufhin,

dass auch die neue Luegbriicke sechsspurig geplant wird?

Anzumerken ist, dass die Bezeichnung T3 seit Jahrzehnten tberholt und nicht Bestand der
Richtlinien und Vorschriften fiir das StraBenwesen ist.

Die Planungen zur Generalerneuerung Luegbriicke sehen, wie im Bestand, zwei Fahrstreifen je
Richtungsfahrbahn vor. Entsprechend den Anforderungen an die Verkehrssicherheit bei Auto-
bahnen mit der Bedeutung einer A13 Brennerautobahn ist auf der Luegbriicke ein durchge-
hender Pannenstreifen erforderlich und in den Planungen berlicksichtigt.

Der Regelquerschnitt der Briicke wurde dartiber hinaus so geplant, dass dieser zukiinftig auch
den Anforderungen einer 4+0-Verkehrsfiihrung (eine Richtungsfahrbahn gesperrt, auf der
anderen Richtungsfahrbahn stehen 4-Fahrspuren zur Verfligung) entspricht. Das ist einerseits
fir die anstehende Briickenerneuerung und andererseits fiir zukiinftige Erhaltungsmalnah-
men notwendig, um je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfliigung stellen zu kénnen. Die
Mindestbreite fur eine 4+0-Verkehrsfiihrung betragt gemal RVS je Richtungsfahrbahn 12,50
m. Aufgrund des hohen LKW-Anteils und den Entwicklungen bei den Fahrzeugabmessungen
(Pkw-Fahrzeuge werden breiter) ist eine Breite von 12,90 m geplant.

Zusammengefasst ist somit festzuhalten, dass die Verbreiterung der Briicke unter den Ge-
sichtspunkten der Erhéhung der Verkehrssicherheit sowie der Vereinfachung betrieblicher
Notwendigkeiten erfolgt. Die Pannenstreifen werden nur als Manipulationsflachen in Fragen
der betrieblichen und baulichen Erhaltung und in Sicherheitsfallen benétigt. Darliber hinaus
ist die Verbreiterung wesentliche Grundbedingung fiir ein flissiges Aufrechterhalten des Ver-
kehrs wahrend der Bauphase (Generalerneuerung). Eine Freigabe oder Erweiterung des Pan-
nenstreifes im Sinne einer Kapazitatserweiterung des Netzes ist jedenfalls nicht vorgesehen.

Zu Frage 16:
» Wie vertrdgt sich die Vorhaltung einer derartigen Kapazitét mit den Bestrebungen, den

Gliterverkehr auf die Schiene und damit in den in Bau befindlichen Brennerbasistunnel
zu verlagern?
>
Durch die Generalerneuerung der Luegbriicke kommt es zu keiner Erhéhung der Kapazitat auf
der A13 Brennerautobahn und diese konterkariert somit auch nicht die Bestrebungen, den
Guterverkehr auf die Schiene und damit in den in Bau befindlichen Brennerbasistunnel zu ver-
lagern.

Leonore Gewessler, BA

6von 6

www.parlament.gv.at



KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE,
MOBILITAT, INNOVATION UND

@wm—mm.(x;u
MTSSIGNATUR

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

pn 7

Datum

2021-11-16T21:53:10+01:00

Seriennummer

1871969199

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prufinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-11-16T21: 55: 20+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-11-16T21:53:10+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-11-16T21:55:20+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




